
Vom Ethos des Kirchenrechtes
Von ILHELM S. ]

Leib Christi nNnenn der heilive Paulus die Kirche Immer dann, WEeNn
VOo  «} de1ı Ordnung spricht die das kirchliche Leben durchwalten soll VON
den Diensten, die der Kirche eisten sind VO  am Einordnune Überord-
DNUuNS un Unterordnun damit das Ganze leben un S1C  h entwickeln könne,
enn die Kirche Christi eib Diese Bezeichnune stellt demnach den Ge-
meıinschaftscharakter der Kirche heraus: Sie ist E1n wahre Gemeinschaft,
die durch das geordnete Zusammenstehen und Zusammenwirken der Glieder

Dienste des Ganzen aufgebaut wird, sich erhält und entwickelt.

Corfpus Chrisu 1LCUM
Um diesen harakter der Kirche unterstreichen, Tügten 16 mittelal-

terlichen Theoloreen der Bezeichnunge Corpus Christi das Wort mM YySLICU.
bel, Corpus Christi mYystıiıcum, Was wl heute für gewöhnlich miıt 2205oceheim-
nısvoller Leib Christi“‘ übersetzen In diesem Sinne stellt der Zusatz den
übernatürlichen Charakter der Kirche heraus und damit die JTatsache, da{fßs
die Kirche selbst den Mysterien, den Geheimnissen des Glaubens coehört
Ursprünglich aber unterstrich ihren Gemeinschaftscharakter Es sollte
darauf hingewiesen werden, dafß die Kıirche Oe w Leib Leib Christi SCH,
dafß aber Leib ler nicht eigentlichen iınne des Wortes verstanden CI -
den dürfe als natürliche bioloeische Einheit vielmehr uneigentlichen,
übertragenen iInne aufgefaßt werden Ahnlich wurde auch der Staat
damals COFrDUS mMmYyStLıcUum, PCISONA mYystıca (mystischer Leib, mystische Per-
Sson) ZENANNLT, weil ‚„„Leib“‘ % „DPerson““ uneigentlichen, übertragenen
Inne ist

Irotzdem mMeinfie der Zusatz mYystıcum keiner Weise., die Bezeichnung
der Kirche qls Leih Christi SC1 S willkürliche, Te1IN äaulßere Namensgebung
Die Kirche wird vielmehr e1b Christi genannt weil ihr Autfbau dem
des menschlichen Leibes weithin entspricht Dieser empfängt C111} Leben
VO  s der Seele, die Träverin aller Tätiekeiten der Glieder ist Sie entwickelt
als unsichtbare Kraft VO NCN heraus die verschiedenen Anlacven und stellt
alle Tätirkeit der einzelnen Glieder den Dienst des Ganzen Ahnlich ist 111

der echten Gemeinschaft C1L1Ne6e unsichtbare Kraft wirksam, die den
einzelnen Gliedern verschiedene Tätiekeiten ZUWEILS alle Täticzkeit deı lie-
der aber den Dienst des (GGanzen stellt uch der Gemeinschaft 1st Le-
bensentfaltunge VO  — i1iNNen heraus auch hie1 ist alles auf das Wohl des (Ganzen
als 1Ner groisen Einheit hingeordnet Soziale Tätickeit ıst nıiıcht mechanı-
stisch aufzufassen als Zusammenspiel quantıtativer Kräfte, sondern qls 7ziel-
und zweckbestimmtes ITun VOon Menschen aqals geıstıger Wesen, als Personen
Ks 151 insofern und SOWEeLlTt orvganisches Tun, als auch 1er das Wohl des
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Vom Ethos des Kirchen'rechteg
Ganzen verschiedene Tätiäkeiten der Glieder fordert, diese Tätigkeiten ber
alle dem Ganzen Ordnung dienen mMussen.

Entspricht somıiıt der innere Aufbau der Kirche weithin dem einNes leben-
digen Organismus, unterscheidet S16 sS1C  h VOo  - m doch auch wesentlich.
Eine Gemeinschaft kann nıemals — und die Kirche macht ler eine Aus-
nahme e1Nne substantielle Natureinheit bilden, W16 s1e der biologische
Organismus ausmacht; €e1Ne® solche seinshafte Kollektiv-Substanz gibt
nıcht. Der Mensch bildet sich eine geschlossene Kinheit; der Mensch ist
Person. Als solche trägt seinen VWert sich selbst un kann deshalb nicht

einem ‚„„kollektiven Sein:  66 aufgehen. VWeil Person st, ist nıiıcht NUur
Glied der Gemeinschaft, ]a, ıst umgekehrt Glied der Cenmercschaft als
Person, mu mıt seinem personalen, Lun der Gemeinschaft dienen,
als Person sich der Gemeinschaft eliNn- un unterordnen.

Der Zusatz mysticum der Bezeichnung der Kirche als Leib Christi
terstreicht demnach den Sınn, dem der heilige Paulus VO  —_ der Kirche
als Leib Christi spricht: der Zusatz bedeutet, dafß eine biologische Au{ffas-
SUuNS  I] das, wäas Paulus mıt 99 Christi““ meınt, geradezu autfheben würde.

Gerade 1es ist Nu  I heute nıcht selten der Kall Denn die Wiederent-
deckung des Corpus Christi mysticum den etzten Jahrzehnten hat gew1>
sehr erfreuliche Wirkungen gehabt: Sie hat weıten Kreisen eine tiefere
Auffassung VO  —_ der Kirche, eine stärkere Anteilnahme ihrem Leben,
der Liturgie, der sozlalen und karitativen Tätigkeit, ihrer Erziehung
un! ihrem Unterricht geweckt. Die Kirche wird nıcht mehr aufgefaldt
als Heilsanstalt, deren Kinwirkungen dıie Gläubigen aıınnehmen. Die Jäu-
big  en fühlen sich vielmehr ın ihr alg Glieder einer Gemeinschaft, deren
Leben s1e selbst mitzugestalten haben och wird bei diesem erfreulichen.
Aufschwung des kirchlichen Lebens der Zusatz mysticum COTDUS Christi
zuweilen falsch verstanden. Man sucht mıiıt ihm eine Auffassung VO der
Kirche stutzen, die den Briefen des heiligen Paulus, w1e überhaupt
Lehrgut der Kıirche, eine Grundlage besitzt, ja VO  a} ihnen geradezu d  SC-
schlossen wird; eiInNne Auffassung, die, weil der Wirklichkeit und Wahrheit
nicht entsprechend, auf die Dauer das kirchliche Leben schädigen müßfßte.
Für geheimnisvoll wird der Leib Christi, die Kirche, nıcht NUur deshalb
halten, weil die Kirche selbst e1in M ysterium, ein Glaubensgeheimnis ist
w as ja durchaus zutrilit sondern weil S1e eine unerklärbare, etiwa doch
seinshafte Einheit W16e6 der biologische Organismus SCe1IN soll

Dazu kommt dann die Auffassung, das übernatürliche TLeben der Kirche
sSe1 auch der Art seiner Betätigung der Betätigung des ‚,menschlich-gel-
stigen Organismus ähnlich. Wie hier das Leben aus unbewußsten, unterbe-
wulsten Tiefen aufsteigt, die sich weithin der unmittelbaren, erkenntnis-
mälsigen Einsicht und Aufhellung entziehen, Se1 uch das Leben der
Kirche unergründlich, steter Entwicklung. eine wechselnden Erschei-
nungsformen SE1enNn VO Institutionellen her nicht einsichtig oder erklärbar,
da diese Erscheinungsformen den\ konkreten Vollzug des inneren, göttlichen
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Lebens der Kirché bildet-én‚ das als solches in Institutionen nicht faßbar Sel,sondern unmittelbar vom Heiligen Geiste als der Seele der Kirche ausgehe.

Kirche als Institution
Von 1J1er a4Uus ist nicht überraschend, daß die hohe Wertung der Kirche

und die grölßere Anteilnahme ihrem Leben, der WIE heute begegnen, nıicht
immer miıt ıner entsprechenden Wertung der kirchlichen Ordnung —mengehen. Das Institutionelle der Kirche findet weniger Verständnis, auch
da, mıt der Stiftung der Kirche grundgelegt ist, VOT allem aber da,die Kirche selbst schuf Das Institutionelle wird als 1Im negatıven Sinne
statisch und unwandelbar aufgefaßt, also als entwicklungshemmend und le-
bensfeindlich. In Wirklichkeit aber gehört 1 Ordnung der äaufßeren Seite
des kirchlichen Lebens Zum Wesen der Kirche. Corpus Christi, Leih Christi
besagt geradezu die ‚„Leiblichkeit“‘ der Kirche: besagt, da{fs ihr Leben als
Gemeinschaft soziale Tätigkeit ıst, also äußeres Tun, das bestimmt und
geordnet ist durch seine Ausrichtung auf den Zweck, den Z verwirklichen
die Kirche da ıst.

Damit aber ist das Kirchenrecht gegeben. Die Leiblichkeit der Kirche, ihre
äußere OÖrdnung, ist ihre Rechtsordnung. Die Kirche ist eine echte mensch-
liche Gemeinschaft. 95  bi socletas, iıbı 1US. Wo Gemeinschaft, da Recht.“*
Die Kirche als Gemeinschaft ordert das ihr eigene Recht Eine rechtliche
Ordnung ıst für die Kirche wesentlich. Dafß diese institutionelle Seite der
Kirche nıcht etwas negatıven Inn Statisches, Unwandelbares bedeutet,
sondern gerade azu berufen ıst, das innere Leben, das übernatürliche \ SE
ben der Kirche bewahren, wird och zeigen Se1N.

Im Tolgenden sSe1 deshalb VOo  > der Doppelnatur der Kirche die Rede, Vvon
ihrem Gemeinschaftsleben in seiner wesenhaften Verbundenheit mıt dem
inneren übernatürlichen Leben der Kirche, dann die ethische Haltung

umschreiben, die die Rechtsordnung der Kirche aus ihrer atur heraus
ordert.

Ihr Gemeinschaftscharakter
1€ Kirche ist eine echte menschliche Gemeinschaft. och ist der Zweck,

für den S12 Jlebt, die Ehre Gottes un: das eıl der Menschen, mıiıt den natür-
ichen Kräften des Menschen nicht erreichen; ıst übernatürlich. So
steht am Beginn der Kirche nıicht eine gesellschaftliche Tätigkeit VO  en} Men-
schen, 1€ der Entfaltung ihrer sozialen Natur eine relig1iöse Gemeinschaft
bilden. Die Kirche verdankt ihre Gründung der Stiftung Christi: ber die
Kirche ıst nicht NUur für die Menschen bestimmt, sondern s1e ist auch Men-
schen anvertraut. Die Aufgabe, deren Dienst das SANZC Leben Christz
stand, übertrug der Kirche Als Gemeinschaft, Iso durch ihre soziale
Tätigkeit, soll sS1€E 1ese Aufgabe erfüllen.
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Im gefneinsamen Wirkén haiben somit die Gliéder der Kirche den Zweck
der Kirche erreichen. Diese Aufgabe ist sehr die gemelınsame Aufgabe
aller ihrer Glieder, da{fß die Bindung jenen Zweck, die Verpflichtung,
dieses „Gemeinwohl“‘‘ der Kirche verwirklichen, das einigende Band und
die Ordnungsmacht darstellt, die die Kirche ZUr Gemeinschaft werden Jä4ßt,

natürlich auch nicht alle Glieder 1e56 Verpflichtung gleicher Weise
besitzen. Hier gerade wird das organische Prinzip wirksam, das verschiedene
Tätigkeiten un damit eine Verschiedenheit der Rechte fordert, WwW1€e
überhaupt die Verschiedenheit der Glieder begründet. 1Tle aber sind
entsprechender ber- un Unterordnung aut das gleiche Gemeinwohl hin-
geordnet.

Lebensprinzip der Kirche

Obwohl die Kirche eine echte menschliche Gemeinschaft ist, ist s1€e doch
als übernatürliche Gemeinschaft ihrem Sein und ihrem Leben
jeder andern Gemeinschaft wesentlich verschieden. Ihr eigentliches Lebens-
prinzıp, die ‚„Seele““ des Leibes Christi, ıst der Heilige Geist, der Geist
Christi. Von ihm geht alles Leben der Kirche dUS, trägt C5S, beseelt C5S,

erhebt die übernatürliche Ordnune. Erst dadurch wird die Kirche
ZU Leib Christi, ZUF Christusgemeinschaft. Ist doch der gleiche Geist,
der Heilige Geist, der Christus, das Haupt der Kirche, und die Gläubigen,
die Glieder der Kirche, beseelt und belebt. Der Heilige Geist ıst die Kraft,
die dem Leibe Christi das Leben gibt und erhält; ist die Ordnung schaf-
fende und Ordnung erhaltende Kraft, die die vielen Glieder der Kirche ZULC

Einheit zusammen(fügt un dieser sozlalen Einheit den übernatürlichen Cha-
rakter verleiht.

och ist auch ler wieder darauft hinzuweisen, daß der Heilige Geist als
Lebensprinzip der Kirche diese nicht einer Kollektivsubstanz macht. Eine
solche ist uch der übernatürlichen Urdnung unmöglich. In Wirklichkeit
eXistieren NUur die Einzelmenschen, die ob ihrer Kigenständigkeit und Per-
sonwürde keiner (ZSemeinschaft aufgehen . können.

Das Leben der Kirche wird Vo Heiligen Geist und gewirkt,
insofern auf die Glieder der Kirche einwirkt, s1e ZU. Schaffen für die
Kirche anregt, ihre Tätigkeit leitet, unterstutzt und beseelt, aIs80 VO  —_ innen
heraus trägt und auf den Zweck des (Janzen hinordnet. Somuit wirkt der
Heilige Geist der Kirche ähnlich dem Lebensprinzip Organismus, ähn-
lich der Seele Leib, ohne aber den sozialen Charakter der Kirche aufzu-
heben Im Gegenteil, der Heilige (Geist irkt der Kirche gerade ıIn der
Weise, da{fßs die Kirche als Ordnungseinheit, ihrem sozialen Sein und
Leben erhält und trägt, Iso durch Se1iNn Einwirken auftf die Tätigkeit der Kir-
chenglieder, insofern diese F’ätigkeit auf den Zweck derKirche hingeordnet ist

So ist die Kirche, uch insofern der Heilige Geist die Seele des Leibes
Christi ıst, e1iN£ Gemeinschaft, 1n€ sozilale Einheit, eINE Ordnungseinheit
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Wilhelm Bertrams

‘ Wi’iihelm Bertrams L  inténtionaler Art. Die auf den Zweck der Kirche hihgeordnete Tätigiceit <ier  Glieder bildet, obwohl sie ihrem Sein nach von vielen Einzelmenschen voll-  zogen wird, durch ihre einheitliche Ausrichtung auf den Zweck der Kirche  hin eine Einheit: eine intentionale Einheit. Diese aber ist nicht bloß ge-  dacht, sondern durch ihr Aufsteigen aus den vielen Einzelmenschen durch-  aus wirklich, weil sie in diesen ihre seinshafte Grundlage besitzt. Ja, man  kann sagen: insofern alle diese Tätigkeit vom Heiligen Geist getragen wird,  ist er die göttliche Quelle des nie versagenden Lebens der Kirche, ist er die  seinshafte, lebendige, göttliche Kraft, die in die Kirche als Leib Christi, das  Leben Christi, ihres Hauptes, einströmen läßt.  Hierarchische Gewalt  Von hier aus erklärt sich auch. die hierarchische Gliederung der Kirche.  Denn wenn auch alle Gläubigen eben durch ihr Mittun zum Gemeinwohl  der Kirche beitragen, so tragen doch nicht alle in gleicher Weise dazu bei.  Der übernatürliche Zweck der Kirche bedingt das geistliche Amt. Es ist eine  Gewalt notwendig, der es vom Herrn, dem Stifter der Kirche, gegeben ist,  geistliche, übernatürliche Güter zu vermitteln. Inhalt und Umfang dieser  geistlichen Gewalt sind bestimmt von dem Beitrag, den die Amtsträger zum  Gemeinwohl zu leisten haben. Am größten ist deshalb diese Gewalt im  Papsttum, da diesem die ganze Kirche anvertraut ist, um dann über die  Bischöfe zu den Priestern hinabzusteigen, die nicht nur für die Gemeinden  aufgestellt werden, sondern für die verschiedensten Aufgabenbereiche, wie  sie ein entwickeltes kirchliches Leben und die weltweite Ausdehnung der  Kirche fordern.  Die Gewalt der Kirche ist ihrem ganzen Inhalt und Umfäng nach recht-  licher Natur, d.h. sie hat die Aufgabe, das Leben der Kirche als: Gemein-  schaft zu ordnen, in sozial geordneter Weise zu gestalten und in die Erschei-  nung treten zu lassen. Diese Gewalt betätigt sich demnach ausschließlich  in äußeren Akten und in Bezug auf äußere Dinge, denn durch rein innere  Akte können Menschen nicht miteinander in Beziehung treten. Und doch  steht diese äußere Tätigkeit nicht für sich allein, sie ist nicht in sich abge-  schlossen, sie hat ihren Sinn nicht in sich selbst. Sie geht aus dem inneren  Leben der Kirche hervor — also aus dem Leben Christi, das der Heilige  Geist als Seele, als Lebensprinzip der Kirche dieser mittelt — und mündet  in dieses Leben auch wieder ein. Alle äußere, soziale, rechtliche Tätigkeit  der Kirche ist ein Offenbarwerden, ein Bewirken und Mehren dieses Geist-  lebens. Am klarsten zeigt sich das im Vollzug der Liturgie, die, vor allem  im eucharistischen Opfer, die innere Hingabe der Kirche an den Vater im  Himmel zum Ausdruck bringt; und die, vor allem in den Sakramenten, die  Zeugung und das Wachsen des übernatürlichen Lebens bewirkt.  Gerade hier tritt demnach die Tatsache in die Erscheinung, daß die Ge-  walt der kirchlichen Amtsträger — so- é6hr sie rechtlichen Charakter be-  272inténtio-naler Art Die auf den Zweck der Kirche hingeordnete Tätigkeit der
Glieder bildet, obwohl s1e. ihrem Sein ach von vielen Einzelmenschen voll-
ZUSECN WIr  d, durch ıhre einheitliche Ausrichtung auf den Zweck der Kirche
hin e1INe€ Einheit: eine intentionale Einheit. Diese aber ıst nicht blofß SC-dacht, sondern durch ihr Aufsteigen aus den vielen Einzelmenschen durch-
aus wirklich, wel  ]| sS1e diesen ihre seinshafte Grundlage besitzt. Ja, INnan
kann SaSCN: insofern alle 165e Tätigkeit VOo Heiligen Geist getragen WIT':  d,ıst die göttliche Quelle des n1ıe versagenden Lebens der Kirche, ist die
seinshafte, lebendige, göttliche Kraft, die die Kirche alg Leib Christi, das
Leben Christi, ihres Hauptes, einströmen läßt.
Hierarchische Gewalt

Von hier aus erklärt sich uch die hierarchische Gliederung der Kirche
Denn WeMNnNn uch alle Gläubigen ben durch ihr Mittun ZU Gemeinwohl
der Kirche beitragen, tragen doch nicht alle gleicher Weise azu €e1.
Der übernatürliche Zweck der Kirche bedingt das geistliche Amt Es ist eiıne
Gewalt notwendig, der VOoO Herrn, dem Stifter der Kirche, gegeben ist,
geistliche, übernatürliche Güter vermiitteln. Inhalt un Umfang dieser
geistlichen Gewalt sıind bestimmt VOo  e} dem Beitrag, den 1€e Amtsträger ZU
emeinwohl eisten haben größten ıst deshalb diese Gewalt 1m
Papsttum, da diesem die SANZE Kirche anverirau ist, dann ber 1e
Bischöfe den Priestern hinabzusteigen, die niıcht für die Gemeinden
aufgestellt werden, sondern für die verschiedensten Aufgabenbereiche, WwWIe
sS1e en entwickeltes kirchliches Leben und die weltweite Ausdehnung der
Kırche ordern.

Die Cawali der Kirche ıst ihrem Inhalt un Umfäng ach recht-
icher Natur, S16 hat die Aufgabe, das Leben der Kirche als Gemein-
schaft ordnen, soz1ial geordneter VWeise gestalten und in die Erschei-
f} treten lassen. Diese Gewalt betätigt sich demnach ausschließlich

äußeren Akten und Bezug autf äaußere Dinge, denn durch rein innere
kte können Menschen nıcht mıteinander Beziehung eten Und doch
steht diese äaulßere Tätigkeit nıicht für sich allein, s1e ist nıcht sich a  Y  TE-
schlossen, S1e hat ihren Sınn nicht sich selbst. Sie geht aus dem inneren
Leben der Kirche hervor Iso aus dem Leben Christi, das der Heilige(Geist als Seele, als L»ebensprinzip der Kirche dieser mıiıtteit un mündet

dieses Leben uch wieder e1in. Alle äußere, sozlale, rechtliche Tätigkeit
der Kirche ist ein Offenbarwerden, eın Bewirken und Mehren dieses Geist-
lebens. klarsten zeigt sich das 1m Vollzug der Liturgie, die, VOL allem

eucharistischen Opfer, die innere Hingabe der Kirche den Vater
Himmel ZU Ausdruck bringt; und die, VOTLT allem den Sakramenten, die
Zeugung un:! das Wachsen des übernatürlichen Lebens bewirkt.

Gerade ler trıtt demnach die TLatsache die Krscheinung, da{fßs die Ge-
walt der kirchlichen Amtsträger sehr S1e rechtlichen Charakter be-
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sıtzt doch nıicht TE ormalrechtlicher Natur st, sondern 1 übernatür-
ichen T.eben der Kirche gründet. Um die Liturgie vollziehen können,
bedarf der ‚„ Weihe“, also der i Konsekration, der Heiligung des
Menschen für den Dienst (Sottes. Erst mıt diesem ‚„ Weihe“-Charakter he-
SiNnNt überhaupt die Fähigkeit die Liturgie feiern S0 gründet die (7e:
walt des Priesters das eucharistische Opfer darzubringen und die Sakra-
men spenden, dieser 111e eI1 seinshaft-übernatürlichen Weihe die
S eigentliche Teilhabe Christi Priestertum bedeutet Und doch IKIN
1e5€ (Gewalt unbezweifelt rechtlicher Natur ihr Vollzug 1ST Betätigung des
Gemeinschaftslebens der Kırche, ihre Betätigung vollzieht sich äußeren,
rechtlichen kten

ber auch qußerhalb der Liturgie, aufßerhalb der Betätigung der
haft-übernatürlichen, Weihecharakter gründenden Gewalt ıst die kirch-
liche Gewalt N1e6e TC. formalrechtlicher Natur, s1C 1ST übernatürlich
nicht DUr deshalb weil DU die ‚„‚Geweihten‘ die Kleriker der Leitungess-
gewalt fähig sınd sondern VOLr allem insofern, als auch die Leitungsgewalt
VO ‚‚Geist -Leben der Kirche auscveht und ıhm gründet Sie 1st weılıter
übernatürlich insotern S16 auf die Ordnung des übernatürlichen (Gemein-
schaftslebens, aut übernatürliche Werte ausgerichtet ist Denn diese (sewalt
IST. eingestellt auf den Raum und eı1t geordneten Vollzug der Liturgle,
autf den Dienst (jottes und die Gottesverehrung gVl allgemein, auf die Be-
wahrung un! Vertiefung des Glaubenslebens, auf VO christlichen Geaste,
besonders 0781 der Liebe, getragenes siıttliches ieben und Heiligkeitsstreben
der Gläubigen Selbst der Erwerb und die Verwaltung materieller Güter g —
hört 1NeIN geordneten Leben der Kirche qals übernatürlicher, aber eben
doch menschlicher Gemeinschaft und untersteht der gleichen übernatür-
lichen Bestimmung des kirchliehen Lebens un gehört mıiıt ZU übernatür-
ichen Gemeinwohl der Kirche Obwohl also all diese Tätigkeit qlg sozlale,
rechtliche Betätigung der Kirche sich äaufßeren Akten vollzieht und al
C1IL unmittelbar äaußeres Verhalten der Gläubigen oder direkt auf äulßere.
Güter geht bewahren diese Akte doch STEIS ihre wesenhafte Verbindung
mıt dem übernatürlichen Leben der Kirche, das s1IC ermöglichen un dem
16 dienen haben

Das gleiche ıst Sas Gn VO  - aller kirchlichen Betätigung der Gläubigen.
uch s 16 sind durch die Taufe für den Dienst Gottes gewelht;
‚„ Weihe -Charakter der Taufe gründet ihre „Gewalt‘ das eucharistische.
Opfer aktiv mitzufeiern und Gott dem Herrn JeNE Verehrung darzubringen,

S16 auch der Empfang der Sakramente einschlie{ßt Ist doch der Oll=
ZU der Sakramente Akt der Gottesverehrung Namen Christı1, dem
die Wirkung übernatürlichen TLebens eb dieser Gottesverehrung Christi

illen gegeben ıst ber auch alle aüßerliturgische sirchliche Betätigung der
Gläubigen ist übernatürlich ihrem Ursprung, ihrem Vollzug und ihrer Be-
stiımmung nach ı der gleichen W eise W1C die Betätigung der kirchlichen
Leitungsgewalt, oh 6c5 sich 1989881 das Bekenntnis des Glaubens, 1888481 Bufße
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Unterricht vielleicht zeithe-un Tugendstreb én‚ Cara Oder andere,
dingte Aufgaben des irchlichen Gemeinschaftslebens handelt.
Sakramentale Ordnung
In diesem Sinn ıst die gesamte Tätigkeit der Kirche ihren Amtsträgern

un den Gläubigen ‚„sakramentaler‘“‘ Natur, das heißt äußere Tätigkeit,
die das übernatürliche Leben darstellt und bewirkt; äaußere Tätigkeit, die
mıt dem übernatürlichen eben untrennbar verbunden bleibt. In dieser
Tätigkeit ebt die Kirche, sS1€e ıst der Vollzug des Lebens der Kirche selbst.
Wie der Leib da ıst für Se1IN Leben, un damit für das Leben des SAaANZCH
Menschen, der sozliale Le die (G(emeinschaft, und somıiıt auch die Kirche,
für ihr Gemeinschaftsleben, für das kirchliche „Gemeinwohl‘“‘, das dem
übernatürlichen Leben, dem eistleben dient Die gesamte Tätigkeit der
Kirche ist darauf hingeordnet, das kirchliche Gemeinwohl verwirklichen,

das Leben der Kirche als ”Lelb„, als Gemeinschaft bewirken. Somit
umfa{fßst das kırchliche Gemeinwohl alle Bedingungen, die das übernatürliche
Leben fordert, bestehen. wachsen, sich vollenden können auf
Erden, angefangen VO  —_ der Gottesverehrung Anbetung, Opfer und Sakra-
mMent hıs den materiellen Gütern, hne die menschliche Institutionen
nicht bestehen können.

Sop Wwen1g aber die äaußere Tätigkeit der Kirche ihr übernatürliches Leben,
das Geistleben, selbst ıst, sechr ıst dieses die außere Tätigkeit
gebunden, überhaupt auf Erden bestehen können und erhalten
bleiben.1 Wie das Wort (Gottes die menschliche Natur annahm und sich da-
mıiıt „Testlegte‘‘, ist das Geistleben der Kirche, des fortlebenden Christus,
endgültig ‚„gebunden‘‘ ihre äußere Tätigkeit. In der Kirche, der 1N-
stitutionell bestimmten Jätigkeit der Kirche, begegnet Gott dem Menschen,
1er kommt göttliches Leben den Menschen. Das Institutionelle der
Kirche 3180 nicht twas negatıven Sinne Unwandelbares. Vielmehr
bedeutet C5S, dafß der Kirche das Leben, das übernatürliche Leben, das (Seist-
leben endgültig gegeben ist und ihr Wirken n1ıe inhaltslos und lebensleer
werden kann; bedeutet die Fülle dieses Lebens, die immer unerschöpflich
ıst, NEeEUu und reich und vielgestaltig, weit hinaus über die Verschiedenartig-

Gott kann Treilich wirken, hne diese äaußeren Bedingungen gebunden VAN Se1nN.  44 ber
die Menschen sind, übernatürliches Leben bewirken, an das VO Christus ın der
Kirche institutionell Festgelegte gebunden. „Weil das Wort Fleisch ward un: nicht NUur

Wort, gibt das reale An-wesen Christi ın der Kirche, ın ihrer Institution, ihrem Recht,
ihrer Liturgie un: anderem mehr  o  Ö Schlier, Kurze Rechenschaft, ın : Bekenntnis Zu
Katholischen Kirche, herausgegeben VO'  — Hardt, Echter Verlag Würzburg, 179
‚„„‚Nach dem Neuen Lestament hat sich der Geist sehr - ohl Sätze und Zeichen 1ın dem
Sinn gebunden, diese un! keine andere un diese auf alle Fälle benutzt, den
Menschen Leben un Licht bringen. Dafßs durch solche Bindung des Geistes ber ihn
‚verfügt‘ WI1. ist die Sorge des Neuen Testaments nıiıcht. ber die Selbstbindung des
(GGeiste.  3  3 ist ja ‚nur“” die Intensivierung SeINEr Heilsankunft un! Heilsgegenwart un dem
Sinn uch seiner (möglichen) Heilswirkung. Sie ist eın Erweis des entschiedenen Angebotes
Gottes, entschieden hıs den Satz oder (in anderer Weise) bis die ‚Materie‘ hinein.“
Ebd 1833
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eıt der Menschen, diedas Leben der Kirche gestalten, aber ohne diese 1e  42
falt auszuschließen.

Die Verbindung des Institutionellen der Kirche mıt dem Geistleben
iımmt nıchts VO  a SCINeEr Natur. So ıst die gesamte Tätigkeit der
Kirche, der Amtsträger WI1IC der Gläubigen, als Verwirklichung des (GGemein-
wohls n Kirche rechtlicher Natur und untersteht dem W esensgesetz aller
rechtlichen Tätigkeit ber die Tätirkeit der Kirche erschöpft sich nıcht
darın, rechtlicher Natur “C111, Wie 51 C VO Geistleben her belebt 1sSt

verlangi dieses auch die ihm entsprechende Gestaltung, CeLN: des Geistes
würdige Verwirklichunes

Das Recht der Kirche

Das Recht 1STt die sittlich verpiflichtende Ordnung des Gemeinschaits-
lebens. uch der Kirche. Wer der Kirche steht wWer die Kirche als
SEC1IN Ce17eNe Sache auffaßt WEeIN das Leben der Kirche C111 Wert ist der ird 1T

die Ordnune dieses Gemeinschaftslebens rückhaltlos bejahen, der wird
der Stelle der steht SC Bestes tun, das Leben der Kirche IMITIZU-

gestalten Die Gliedschaft der Kirche ordert diese Mitwirkung der
Verwirklichune des kirchlichen Gemeinwohls, des Lebens der Kıirche der
SaNzZch Ausdehnune ihrer sichtbaren Erscheinung So sechr WILr der Kirche
bedürfen uNseres persönlichen Heiles willen, sechr sind WIT V  L-

pflichtet der Kirche mıtzutun das Leben der Kirche 1er und jetz
erhalten

Mitwirken Aufbau der Kirche des Leibes Christi

Das gilt mehr, als die Mitwirkune der Verwirklichung des
sirchlichen emeinwohls nıicht einfach die Mitwirkune ıst Z Gemein-
ohl ©1r WEenn auch sehr qualifizierten Gemeinschaft 1er handelt sich

des Auibau des Leibes Christi, das Leben der Christussemeinschaft
Bei diesem Aufbau des Leibes Christi handeln wahren iınne des
Wortes qls Werkzeuge des Heiligen (Geistes Unser Tun, das sich mensch-
liche Tätigkeit 1st empfängt C117 übernatürliche Qualität und Wertflfülle,
insotfern CS ZU übernatürlichen Leben, 7U Geistleben der Kirche beiträsgt.

Durch Mitwirkung Aufbau des Leibes Christi erfüllen WIFr CIM -

mal =Pflicht der Gerechtigkeit enn die Kirche hat C111} Recht auf UNsSsCIC,
ihrer Glieder, Mitarbeit. Darüber hinaus aber ist diese Mitwirkung die Be-
tätıgungz unse Christusliebe, uUNsSsSerer Gottesliebe, da Christus durch SsSCIHEN

Geist ı der Kirche weiterlebt. Ks macht WCNn AauUS, dafß uUuNsSer Beitrag ] sich
vielleicht SCTI1115 un unscheinbar 1st Gerade weil alle 1ese Täticekeit auf
das Leben des (Ganzen geht 1st S16 wertvoll Der Orvanismus ist auch auf
die Tätirekeit SCLDNDECTLT unscheinbaren Glieder NSCWICSCH, leidet auch unfer
den Störungen die dem Auge verborgen sınd Gerade weil das äulsere Leben
der Kirche hingeordnet 1st auf ihr übernatürliches Leben, qaut ihr Geist-
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leben, bestimmt sich die Wirkung uUNsSsereEs Tuns nichtNUur VOIL der Leistung
her, sondern vıel mehr och ONn der Gesinnung, \VO  an| der Liebe her, mıt der
NITr vollbringen.

Mitwirkung kirchlichen Gemeinwohl 1ST deshalb 111C C1NeE blo{ß äußbere
Leistung Christus bedarf 1SeT 6S Tuns Christus ordert C5S, quch WEn die
konkrete Forderung VO  an der Kirche ausgeht denn Von ihm geht alles Leben
der Kirche 4aUus 77W uch ört der Oort mich wer uch verwirft der vVCI
wirfit mich‘““ (Lk 16) DDas heilit horsam den Herrn sollen W 11
die Korderungen der Kirche ertüllen Damit 1sTt keineswecrs behauptet da{f
die Kirche allen ihren Forderungen un Vorschriften unfehlbar SC 1 der
111INer das Beste wähle In welcher Gemeinschafft WAaTrt das der Kall! Wir
haben doch anderswo eine Schwierigkeit die rechtmäfßfßicre Ordnune eCiNer
Gemeinschaft* etwa der Familie, CLiNer berutlichen Vereinigung

achten uch WEnnn S andere W eisune® für besser halten als die
gerade ErSaNnscht Der Kirche gegenüber sollte uns diese Achtung um

leichter allen qls hier die rechtmäßivre rdnune als solche nıcht ihre
Unvollkommenheit letztlich OIn Herrn ausgeht. Indem S1LC erfüllen,
bauen den Leib Christi auf; erfüllen s S16 nicht, >> WIL-:
dem Autfbau des Leibes Christi

Mitwirken Geiste Christi
In C110T Zeit da manche Schäden des kirchlichen Lebens VOLFr aller Welt

offenbar lagen, unterstrich der heilige Jgnatiıus vomn Loyola die Notwen-
diekeit de1r kirchlichen Gesinnunge un! der Unterordnung unter die hierar-
chische Leituz der Kirche mI1t der Begründung, dafß ‚, 111 Christus, UuUNsSEeETIN
Herrn dem Bräutigam, und der Kirche, SC1INELr Braut derselbe Geist wohnt
der ZU ‚e1] uUuNnseceTrTer Seelen leitet und enkt ennn durch denselben
Geist Herrn, der die zehn Gebote gab wird auch heilive
Mutter, die Kirche, gelenkt und geleitet .69 Nur WECN WIr der Kırche
das Wirken des eistes Gottes sehen, dringen WIL his ZUu W esentlichen des
kirchlichen Gehorsams VOT dem ohne die Ehrfurcht VOT dem der Kirche
und durch die Kirche wirkenden Herrn die Grundlage ehlte Der Gehor-
sa der Kirche I1sSt Dienst Gottes, 1so Hinnahme der Weisung, weil s 1C

Gottes Wiıllen darstellt. Wenn die CISCHEC Einsicht die Weisung nıcht Ver-

steht, ıst ihre Hinnahme mehr Dienst Gottes., Hinnahme auf Gottes
Wort hin, Hingabe des CISCHCH Ich den Herrn ähnlich wWwW1 der überna-
türliche Glaube erst da becoinnt W O uUuNnNser natürliches Erkennen aufhört
In beiden Källen nehmen wWwWIrT das Wort weil 65 VO  m; (Gott ausgeht der
Sahz Wahrheit 1St I3  anz Licht jedoch für unNns, für Einsicht U11-

zugängliches Licht 1 ım 16} Damıit soll keiner Weise _  esagt SCiM,
da{fls der kirchliche Amtsträger Weisungen geben solle die nıcht einsichtig

Geistliche Übungen, Regeln über die kirchliche Gesinnung, Regel (Übertragung
VOon Feder F herausg. VOoO Raıutz O7l Frentz Regensburg D Manz, 166)
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sind durchaus nicht! Hs soll das eigentliche Wesen kirchlichen Gehor-
sSarmııs herausgestellt werden, der übrisens 1nNnmMmer da aufhört eLWAaSsS Suünd-
haftes befohlen würde. uch der Vergleich MIt dem Glauben übersieht nicht
den wesentlichen Unterschied zwıschen göttlichem Glauben und kirchlichem
Gehorsam.

1DS so11 keineswegs geleugnet werden, da{fßs die Unterordnung unter die
Autorität der Kirche ihre Schwierigkeiten haben kann Im Gegenteil!
Schwierigkeiten oehören azu Nicht deshalb weil Kinordnung das
(‚emeinschaftsganze un Unterordnung unter die Forderungen des (Zemein-

ohls 1LININELr den Verzicht qauft Kigengestaltung der betreffenden Sphäre und
vielleicht auch auf individuelle Güter verlangen, C1NEeEN Verzicht der ühlbar
und schmerzlich kann 1e] mehr och wird diese Unterordnuneg ihre
Schwierigkeiten haben wWwWEeL.  i} die Kirche als eib Christi Christussgemeinschaft
1IST Das kirchliche Leben 1STE Geistleben, oeht VOoO Heiligen Geist AUS Und
doch erscheint CS sechr menschlicher VW eise Da{fßs der MessI1as, da{fß der
Sohn Gottes als Mensch gekommen WalL, WAar das Ärgernis, das viele

Leitgenossen nıcht ertragen konnten, der rund weshalb S16

ihn nıcht annahmen Diese Selbstentäußerung (Phil des Herrn besteht
weliter fort der Kirche Unter der Hülle ihrer menschlichen Gestalt den
Herrn sehen, diese menschliche Gestalt als Hülle und deshalb auch als Of-
tenbarwerden des Geistlebens der Kirche sehen das fällt
türlichen Denken schwer. ber gerade das gehört ZU Kirche, insofern &1 C

selbst Geheimnis des Glaubens ıst die FHortsetzung des Geheimnisses
der Menschwerdung des ortes ‚ das FKinsicht nicht ergründen annn

Mit der Natur der Kirche 1sST &7 ferner gegeben, da{ß s1C Anteil hat
Kreuze Christı1, ihres Hern Zwar IST S1IC sich als die Braut Christi, Y  3008
herrliche Kirche, ohne Flecken, ohne Runzel der SONsSs eLwAas dergleichen,
sondern heilig un makellos*®® (Eph 27) ihrer menschlichen Gestalt JC
doch hat S16 teil den Unvollkommenheiten, denen Menschen un: Men-
schenwerk ausgesetzt sınd Das Kreuz, das der Herr menschlichen
Natur getragen hat Lragt weıter der Kirche Kine Kirche, die auch nach
ihrer menschlichen Seite schlechthin vollkommen ıst der menschlicheUnvall-
kommenheiten fremd sıind hat der Herr der uıunter Aposteln £iNCHh

Verräter duldete, 1116 angekündigt Jrägt ber der Herr dieses Kreuz der
Kirche welfter, dann WLr dieses Kreuz bejahen denn LrAaSt
WE1ITET durch 115 1Iso die Kıirche bejahen nıcht 10808  b ihrer Unversehrtheit
und Heiligkeit sondern ihrer konkreten Erscheinungswelse die Kirche
mıt diesen Amtsträvgern un! Mmiıt diesen Gläubigen, denen vielleicht über-
ragende Kigenschaften CIS 1L, aber ihrer Beorenztheit auch manche (n
zulänglichkeiten! Krst WCIMH) W  e das bejahen das Geheimnis der
Menschwerdung des W TLÜEeS ort C: heute begegnet
Ks braucht kaum welter ausgeführt werden, dafß damıt nicht gEesas

ist, der „Lelb“ der Kirche, ihr äußeres Leben, ihre rechtliche Tätigkeit, SC1

notwendiges -  el Die Rechtsordnung gehört Kirche, insofern S1C
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£inNn€e echte menschliche Gemeinschaft ist. Damit ist ber Gelich bei der ge-
schöpflichen Begrenztheit der Amtsträger un der Gläubigen eın stetes
Kreuz der Kirche gegeben. Dieses Kreuz annn die verschiedenartigsten
Formen annehmen. Dafilß das VoO  , der Kirche geschaffene Kirchenrecht der
Entwicklung unterliegt, da CS demnach, w1€e geworden ıst, auch wıieder
untergehen kann, bedartf keiner Begründung. So hat die Kirche A his in
T  E  C  D Zeit hinein das eucharistische Fasten sechr streng aufgefaßt. Heute
gıbt £e1ine Reihe VO Ausnahmen allgemeiner Art, die dem eucharistischen
Fasten bei entsprechenden Schwierigkeiten die rühere Strenge nehmen. Die
allgemeine Kntwicklung des sozlalen Lebens der Menschheit wird sich für
gewöhnlich auch 1m Kirchenrecht auswirken. Zunächst aber kann sich, zumal
heute bei der schnellen Entwicklung des modernen Lebens, ıne Spannung
ergeben: Das Leben schreitet fort, eCu«e Erkenntnisse werden S  >
CUu“° Verhältnisse bilden sich, denen die bestehende rechtliche Ordnung
nicht genügend Rechnung Lragen scheint. Die kirchlichen Amtsträger
verantwortlicher Stelle jedoch bestehen nicht selten darauf, die gegebene
Ordnung bewahren. Vielleicht s1e CS mıt Recht Vielleicht zeıgt S1IC.  h
schon bald, dafß die „NeUEN Erkenntnisse‘“ eine vorübergehende Modesache

Eine Gemeinschaft, die ihrer SaANZEN Natur ach eben weil S16 1ın
der geschichtlichen Tatsache der Menschwerdung des VWortes (Sottes gSTUN-
det der Tradition auch ın den veränderlichen Dingen eine große Be-
deutung zumi(t, wird mıit RNecht immer autf die Wahrung der Tradition e1in-
gestellt Sse1iInN. Vielleicht ber haben die Verhältnisse wirklich e1in
solches Gewicht, dafß die Kirche ach ein1ger Zeit S1C.  h ihnen einfach

mu In der Zwischenzeit bedeutet diese Spannung eın Kreuz, unter
Umständen E1n sehr nartes Kreuz.

Damit soll nicht gesagt se1ln, dafß die Kirche immer hinter der Zeit ach-
hinken mUuüsse. ber S16 braucht durchaus nicht alles Neue gleich miı1ıtzu-
machen. Hat die Kirche nicht die Pflicht, gegenüber unsicheren Neuheiten
ihre überkommenen echten Werte verteidigen! Wie oft hat die Kor-
schung alte Traditionen uch außerhalb des eigentlichen Glaubensgutes

bestätigt, die „„1M Namen der Wissenschaft‘““ alg überholt galten. (So be-
zweifelt heute niemand mehr, dafß die Evangelien Aaus dem ersten Jahrhun-
ert stammen, W as och VOLFr einıgen Jahrzehnten vielfach {ür unkritisch
gehalten wurde.) uch das Gemeinwohl selbst ann eın Beharren auf der
überkommenen Ordnung fordern, weil große Teile der kirchlichen (Semein-
schaft och nicht weiıt sind WwW1€e andere; WwW1€e überhaupt die Rücksicht
auft das Ganze der kirchlichen Gemeinschaft manche Einschränkungen tor-
ert Man denke das kirchliche Bücherverbot, Auseinandersetzungen
mıiıt Nichtkatholiken ber die Glaubenslehren U,

Das alles wird VO'  - den Notwendigkeiten eines geordneten kirchlichen (76e-
meinschaftslebens her verständlich. och sollten diese nıiıcht einmal das
letzte Wort haben Das Kreuz Christi ıst natürlichem Denken nıcht ein-
sichtig. Und W € die Kirche uch nıemals ihren Gläubigen eine ast autf-
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erlégen, och sich weigern darf, ihnen Ane 1a zu _ nehmen NUFr, damit
ihnen ine unverständliche Weisung ZUIMN Kreuz werde auch ohne dies
wird das Kreuz der Kirche niemals fehlen sollte das Ja ZU Kreuze
Christı doch der letzte Beweggrund se1in dafür, das Schwere un! Harte qauf
sich nehmen, W1€e das kirchliche Gemeinschaftsleben fordern kann
Schließlich ist die Torheit des Kreuzes die wahre VWeisheit VOL Gott; und
ist durchaus nıcht S' daß diese ‚„ Lorheit““ sich immer Ende als W eisheit E AA
schon hienieden offenbart. Der sogenannte Ritenstreit 1m und Jahr-
hundert, dem auf beiden Seiten sehr ernst nehmende Gründe T’C-
bracht wurden, hat die Christianisierung hinas sicher ungewöhnlich stark
gehemmt: Geheimnis des Kreuzes!

Namentlich dann, WEn den Vollzug der rechtlichen Tätigkeit der
Kirche TEeELN menschliche Beweggründe einzufhLieißen scheinen, wird 1Ur die
Bejahung des Kreuzes die rechte Haltung ermöglichen. Zunächst aber wäre

Talsch, überall 1Ur menschliche Beweggründe erke sehen der ber-
all Versagen feststellen wollen. Die Auffassung etwa, das Vorgehen der
Kirche den Modernismus sSe1 eın Fehlunternehmen S  Nn, übersieht
vollständig, da{ß der Modernismus der vielleicht einen augenblicklichen,
scheinbaren Aufschwung des kirchlichen Lebens gebracht hätte die
Grundlagen des kirchlichen Lebens Frage stellte: den Sınn der geoffen-
barten Wahrheit. Was aber den Finfluß menschlicher Beweggründe auf
1€ kirchenamtliche Tätigkeit angeht, kann nicht leugnen, da{fß die
menschlichen Qualitäten der kirchlichen Amtsträger tür gewöhnlich hoch
sind Jedenfalls tut die Kirche alles, wWäas ihrer Macht steht, den
Weihen und Ämtern möglichst würdige andidaten zuzulassen. ber auch
S1e bleiben Menschen. Und W € auch ihre Amtstätigkeit, weit S16 über-
haupt legitime Betätigung irchlicher Gewalt ist, aus dem Geistleben der
Kirche stamm(t, ist doch der Finflu{fß menschlicher Beweggründe nicht
ausgeschlossen. So kann ohl Se1nN, da{fß bei verschiedenen Auffassungen

Fragen des iırchlichen TLebens ıner Seite gelingt, ihre Auffassung durch-
zusetzen, ben weil S16 „stärker‘ ıst, nicht weil g1€ die überzeugendere DBe-
gründung für sich hätte Kıs annn auch SelIN, daß dieser oder jener Sphäre
des kirchlichen Lebens W eisungen, die die Gemeinschaft VOTLT Gefahren be-
wahren sollen, auch Äußerungen echten TLebens treffen. Ks kann selIn, da{fß

W eisungen, 16 sich gut und notwendig SIN  d, ungebührlich NS ausgelegt
werden.

Die Erfahrung ze1gt, da{fß jede Gewalt azu neigt, ihre Grenzen über-
schreiten. Größer als für den eigentlichen Träger der Gewalt der, je
höher Sr steht, mehr seine Verantwortung empfindet ıst diese (
fahr für die Mitarbeiter, die „Behörde‘‘. Ihre Entscheidungen nehmen leicht
eiınen aNnOoNyMCN Charakter A der das Verantwortungsbewußtsein mindert
und leichter Übergriffen führt. Nicht VO  - ungefähr kennt das kirch-
liche Gesetzbuch Strafgesetze für den Mißbrauch zirchlicher (Gewalt Der
kirchliche Gesetzgeber hält a180 Amtsmißbrauch nıicht für ausgeschlossen.
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Und nıichts zwıngt dazu, 1NeNn solchen Amtsmißbrauch 1Ur den e  esetZ-
lich umschriebenen Fällen für möglich halten. ewiß wird die Kırche
1ler einschreiten un: Mißbräuche abstellen. Aber ı all diesen Källen wird

gläubiges Bejahen des Kreuzes Christi miıt allen Schwierigkeiten
fertig werden.

Bindung das Recht
Klerus un d Kirchenrecht

Diese Haltung gegenüber der rechtlichen Tätirkeit der Kirche wird üb-
nıcht NUur VO  > den Gläubigen gefordert sondern ebenso och mehr

Vo Klerus, weiıl VO Amts S ständig MIt ihrem Recht tun hat
Wenn absehen VOo Papst der als Stellvertreter Christi nıcht nNnter
sondern ber dem VO der Kirche geschaffenen Recht steht was NatLur-
lich e1ine Willkürhaltung bedeutet das göttliche Recht bindet alle ohne
Ausnahme sınd der Kirche alle Amtsträger verpflichtet sich der
Ausübung ihrer Gewalt innerhalb der Kechtsordnung halten Ks IST SC-
wıl> nıicht übertrieben behaupten, da{ßs VON dieser Ireue der Amtsträger
ZULC Rechtsordnung die Ireudige Mitarbeit aller der Kirche weithin ab-
hängt; nıchts verstimmt sehr WIC offenbare Willkür So manches AÄAr-
SCITHS und nheil die Kirche hat rund der Wauillkür, miıt der
die Fechtsordnung beiseite geschoben wurd

Hingewiesen f ] eLiwa auf die Botschaft des edlen Papstes adrian VI
die deutschen Reichsstände auf dem Keichstag Nürnberg 15293, der
U, d heifßt ‚„ Wir bekennen Irel, da{fß Gott diese Verfolgung SCINCLE Kirche
geschehen 1ä1t der Menschen und sonderlich der Priester und Prä-
laten Sünden Wir W1ISSCH ohl da{flß uch bei diesem Heiligen Stuhle
schon SEeIL manchem Jahre viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen
Mißbräuche geistlichen Sachen, Übertretungen der Gebote, ja da{ißs alles
sıch Argeren verkehrt hat S0 IST nıcht verwunderlich da{f die Krank-
‚e1t siıch VoO Haupte aut die Glieder, Vo  - den Päpsten auft die Prälaten VeLr-

pflanzt hat
Wir alle, Prälaten und Geistliche, sınd 'VO Wege des Rechtes boe-

wıichen und gab schon lange keinen CIMZISECNH, der Gutes getlan Deshalb
alle (Gott die hre geben und VOTL ihm uns demütigen Wir

wollen dasselbe (das oberste Hirtenamt) verwalten nıicht Herrschsucht
och Bereicherung uUuNsSecerTer Verwandten, sondern der heiligen Kirche,
der Braut Gottes, ihre frühere Schönheit wiederzugeben‘‘.
der Kirche und durch die Kirche.

5 „Das bedeutet, da{fs die Lebensgabe, den ‘9 n:emals anders empfangen als
Und '} hat darin 6L Kennzeichen, We_

für S16 beruft, und für s ]4 2e1ißt 3 auch S16 hinein und NIC: Aaus ihr heraus . Dem
echten Reformator der Kirche, Au} etwas überhaupt dieser Allgemeinheit gibt
bleibt kein anderes L0S, W C nicht durchdringt, als sterbend e 111 Zeichen für die Wahr-
heit geben den Geist der Unwahrkheit, der über viele Glieder der Kirche gekommen
15  Her Schlier, a. 186 .

vyon Pastor, Geschichte der Päpste, Abilg. Freiburg 1. Br Herder,
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Die Erfahrung bestätigt somuıt: KRechtsordnung ist für das Leben der Ge-
meinschaft notwpndig. Jeder EISCHCH Lebenskreis die gleiche
Krfahrung machen. Aber NUur dann, wenn der Wille, die rechte Ordnung,
gewahrt sehen, der e1genen Haltung verwirklicht wiırd, wıird die Er-
fahrung ©  valger Mängel sich ZUm Wohl der kirchlichen (Gemeinschait AauUusS-

wirken Wer ber Mängel bel der .„‚Behörde‘“ unsgehalten 1sST aber selbhbst den.
ihm anvertrauten Gläubigen Anla{fß Klaven coibt hat kein Recht sich ber
andere beschweren S0 stellt sich e1NeMmM jeden täglich NeCUu die Aufsabe
ach ohben nd ach uıunten und untereinander die rechte Ordnung der Gheder
der Kirche wahren Wao dies geschieht da wird sich ZCIL5CH, da{fß CS die
Funktion desRechtes der Kirche L, Leben wecken und erhalten,
und da{fßs tatsächlich da.,. die rechte Ordnung gewahrt wird, 1e€eS ZU Segen
des kirchlichen Liebens ausschlägt
Zusammenwirken VQ Klerus und Gläubigen

In jeder öffentlich rechtlichen (Gemeinschaft ıst die Rechtssphäre der (Se:
meılnschaft als sölcher VoO  — der Kechtssphäre ihrer Glieder unterscheiden,
insofern diese Personen sind und als solche CISEILES Ziel haben, da{fß < 1C

der (+emeimnschaft nmıicht aufgehen In der Kirche 1ST nıcht anders wird
doch ‚„„der Mensch durch die Taufe ZU Person der Kirche Christi MIt allen
Rechten und Pflichten der Christen‘“‘. (Can Ö7) Damit aber sıind die Be-
ziehungen der Kirche den Gläubigen rTechtlicher Natur, da Bezie-
hungen sind zwischen der Kirche als Rechtssubjekt eren Namen die
Amtsträger handeln und den Gläubigen als JTrägern unverletzlicher
Rechte. Die Menschen uUuNscrer Zeit sind empfindlieh geworden ı bezug auf
ihre personale Würde, die allen ist, und derentwillen jeder,
bei aller Anerkennung der gesellschaftlichen Differenziertheit vollen
Sinne als Mensch als Person MIT eigenständigem Lebenskreis behandelt
werden Die FKorm, der kirchliche W eeisungen den Gläubirven zugehen,
bedarf 1eTr und da . ohl och der Anpassung eıt Jedenfalls IST
die S  1t da sich innerhalb der Kirche innerhalb der Gemeinde, Kritik
die Tätigkeit des Geistlichen nıcht heranwagte, vorüber Da{fßs diese Kritik

Recht vorgebracht werden kann, hat die letzte Kölner Diözesan-
Synode ausdrücklich anerkannt: „„Kis ist dem ILaien nıcht verwehrt, Versagen

Klerus ı brüderlicher Zurechtweisung nd ı Bewufßflstsein SC 1L CISECNEN
Unzulänglichkeit beanstanden. Kıs geschehe zunächst ı persönlicher Aus-
sprache VO  un Mensch Mensch‘‘.

Kigentlich bedarf dieses Hinwelses auf das heutige Lebensgefühl nicht;
£NN die seinshaften Gegebenheiten des übernatürlichen Lebens begründen
die rechtliche Stellung der Gläubigen der Kirche, W 1C CcS5 der eben an-

geführte (anon H des kirchlichen Gesetzhbuches ZEIST der übrıgen 1Ur

die STEetTe Auffassung der Kirche der Sprache des modernen Rechtes ZUMmM

Kölner Diözesan Synode 1954 Dekret 333
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Äusdruck bringt. Eine totalitaristische Auffassung der Gemeinschaft, 1 der
diese sich absolut setzt und deshalb ihren Gliedern Eigenständigkeit nıcht
zuerkennt, sS1e vielmehr sich allseits unterordnet, lehnt 1e Kirche auch für
sich selbst eindeutig ah_6 Das kirchliche Gemeinwohl ist die Norm für alle
kirchliche JTätigkeit; verpflichtet alle hne Ausnahme. Die Kechtsordnung
der Kıirche verpflichtet, w e S16 die für das Gemeinwohl notwendige Tätig-
keit umschreibt. Unter dieser Rücksicht ıst jedes irchliche Amt sachlich
bestimmt: ıst e1in Dienst der Gemeinschafrt. Damit ber ıst die Kirche
auyft das übernatürliche el der Gläubigen, insotfern diese Personen Sın  d, hin-
geordnet, ist doch die Kirche einNe Gemeinschaft, die ‚„‚der menschlichen Per-
S{} und der Verwirklichung ihrer religiösen Zwecke dienen so11°°.7

Gerade nter dieser Rücksicht ist durchaus angebracht, wünschens-
vert un notwendig, da{fß die Auffassungen un Schwierigkeiten der Jäu-
bigen Bezug auf das kirchliche Leben den kirchlichen Amtsträgern he-
kannt werden, damit die Gläubigen der Lage sind, das kirchliche
Leben, die rechtliche Tätigkeit der Kirche, mitzugestalten; SANZ abgesehen
davon, da{f der Kirche auch heute och anders als staatlichen
Rechtsbereich der Kechtsgewohnheit eine bedeutende Rolle zukommt.
S9 heißt Dekret der Kölner Diözesan-Synode 1954 ”D  16 Vielfalt
der gestellten Aufgaben, der Mangel Priestern und nicht minder die
Achtung VOLT dem Laien fordern, dafß der Priester diesen ach Stand und
Fähigkeit Rahmen der gegebenen Möglichkeiten selbständig un lei-
tender Stellung tätlg SPe1N lasse‘* .3

Die Kirche, die sehr ohl weiß, dafßs s1e unter der Leitung des Heiligen
wollen, daß Kirche un! Kommunismus sich nts

Deshalb ist grundfalsch, 1Im Kommunismus AÄAhnlichkeiten mıt der Kırche finden
prächen wıe der Handschuh dem unge-stülpten Handschuh. Selbst dann ausdrücklich unterstrichen wird, diese AÄAhnlichkeitensSse1eN rein formaler Natur, SO eLZz der Vergleich doch, Wenn überhaupt VO der Wirk-lichkeit etwas will, e1ıne philosophisch unmögliche, rein formale Soziologie VOT' -

aus,. Jede Gemeinschaft wird ihrer SANZEN Struktur nach stimmt VO  ; den metaßhysischenGrundlagen, auft denen 816 aufibaut. Die Personwürde des Menschen, die 1n SeINET miıt Ge  1stun Kreiheit begabten Natur gründet, die übernatürliche Erhebung ben der Persun, dasGemecinwohl der Kirche seiner Hinordnung auf das personale Heil der Gesamtheit derGläubigen, der Heilige Geist als Lebensprinzip der Kirche, des sozialen Leibes Christi, biıldendie Grundlagen der Kirche alg übernatürlicher Gemeinschaft. Zu al dem vibt 1m Kom-mMun1ısmus als Kollektivismus und JTotalitarismus e1iıne Parallelen. Deshalb ıst NVeTr-ständlich un! sehr mifßverständlich, solche Parallelen entdecken wollen, aus denen dannrückschließend der totalitaristische Charakter der kirchlichen Autorität un des kirchlichenGehorsams gefolgert WT  768 W16 der Dezisionscharakter des kirchlichen Dogmas.Pius AÄTI., Weihnachtsansprache 1943 Chiesa un  s „unıversale socıeta SETrVIZIOdella PEIrSsSoNa uU1nNahäa dell’attuazione dei SnO1 rehg10s81°. (Acta AD Sedis 1944, 13.)In diesem Zusammenhang ist zweifellos uch VO:  - Bedeutung die Frage der nNeute viel-fach üblichen, 20 der Kriegswirren eingeführten, zentralisierten Verwaltung der Kir-chensteuern, bzw. der Rückkehr ZU der vorher üblichen Praxis ihrer dezentralisierten Verwal-
Cung, Die fIrühere Praxis hatte eben doch übrigens ım Einklang mit dem allgemeinenPrinzip der Subsidiarität die diesem Falle besonders verständliche Beteiligung derLaien 801 der Verwaltung der Pfarrkirchensteuer (durch den Kirchenvorstand. die Kirchen-
verwaltung für siıch, während die heutige Praxis, obschon Al der Verwaltung der Diö-
zesan-Kirchensteuern auch Latien beteiligt sınd, einen ın Iiwa anoNnymen Charakter besitzt.(GSanz abgesehen davon, dafß die Pfarrkirchensteuer die kanonische, rechtliche 1 radition fürsich hat. besteht der Heilige Stuhl schon seit Jahrzehnten darauf, dafß in den Ver-
ein1igten Staaten VIO'!  - Amerika die zentral-diözesane Vermögensverwaltung der COrporationsole, WO diese noch besteht, Z Gunsten der Pfarr-Vemögansverwalümg auigegeben werde.
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‚eistes steht, wertet dessen ungeachtet ihre .eEISCHNC Tätigkeit keiner
Weise ab Ks ist durchaus nicht S  > da{fs das kirchliche Leben ausschließlich
VO  - oben bestimmt würde und menschliche Tätigkeit und menschliches Ver-
5aSe nıicht dabei mitspielten Im Gesventeil Aufstieg und Niedergang des
kirchlichen eNSs bestimmten eıt und C1NEeIN bestimmten and
sind weithin abhängig VÜO  — der AÄArt un Weise, die Menschen, die Amts-
träger un die Gläubigen, besonders die jeweils führenden Schichten des
Volkes, das kirchliche Leben gestalten Das chicksal der Kirche ist ihrer
un NSer aller Verantwortung anheimgegeben Je größer die Aufgabe,
höher das Amt, mehr wächst die Verantwortung, schwerer
WICSCH Versagenund Schuld.

Gew115 ist die Wirksamkeit der kirchlichen Gewalt nıicht davon abhängig,
ohb der Träger dieser Gewalt bei ihrer Ausübung ethisch Sut un klug han-
delt Da; würde den objektiven Charakter des kirchlichen (Gemeinschafts-
lebens aufheben und ZU steten Rechtsunsicherheit führen ler gerade ZeIST
sich dafß die posılıve Wirkung der übrigyen rechtsmäßig auscveübten (35
walt nıcht TeinNn menschlichen Bereich gründet Aber weil das kirchliche
Amt Werkzeug des Geistes (Gottes ist durch das wirkt hat der Amts-
Lrager die aus der Natur dieses Amtes und dieser Gewalt sich ergebende
Pflicht zAmtstätigkeit und Gewaltausübung gestalten un voll-
zıehen, da{fß S16 möglichst lauter Geisttätigkeit Wirken des Heiligen Geistes
C] Unter dieser Rücksicht entspricht Amt ohne den (GSeist entsprechen
Amtsträger, die nicht Geistesträger sınd gewi1ß nıcht der Auffassung der
Kirche Je mehr also die kirchliche Tätigkeit der Amtsträger W IC der ]äu-
bigen, uch menschlich vollwertig 1st J6 mehr auch die menschlichen Mittel
un Möglichkeiten ausgewerte und dem gesunden Kmpfinden der Menschen

eıt angeglichen werden, mehr wird die kirchliche Tätigkeit
Geisttäticgkeit SCHI, vollkommener werden sich Amt und Geist entspre-
hen ‚„‚Das Werk des Dienstes®® wird gereichen ‚, 1 aedificationem COT DOF15
Christz carıtate  c  9 ZU Aufbau des Leibes Christi ILnebe (Eph 16)

Unteilbar?
Von SWALD VO NELL 5. ]

Krieg IN Frieden

Unmittelbar ach dem Zusammenbruch 194  &J sprach jel VO unteil-
barem Krieg und unteilbarem Frieden Nachdem zweimal krieverische Ver-
wicklunsen sich Weltkriegen ausvrewachsen hatten, glaubte INall, unier
den heutigen erhältnissen ] unausweichlich da{fs C111 Krieg,

aufifilamme, W eltbrand entfessele wWeilll Stelle der Welt
der Frieden gestOrt werde, habe die SANZE Welt den KFrieden verloren un:
dafür den Kriıesr eingetauscht Inzwischen hat die Erfahrune unLs Dbelehrt
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